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Zu zahlreichen Bestellungen ladet freundlichst ein
Die Redaktion und Expedition des Calwcr Wochenblatts.

Amt -echt Krkanntmachungen.
Calw  An die Ortsvorsteher.

Dieselben werden erinnert , die Steuerlieferungs -Berichte für die Monate April , Mai und Juni d . I . unverweilt hieher

einzusenden.
Den 3 . Juli 1873 . K . Oberamt.

Doll.

. Calw.  An die Ortsvorstcher.
Dieselben werden ausgefordert , in thunlichfter Bälde zu berichten , ob für ihre Gemeinden Armen -Aerzte oder Wundärzte

mit Wartgeld aus örtlichen Cassen aufgestellt sind . Dabei ist weiter anzugeben , wie hoch dieses Wartgeld sich belauft , welche

Obliegenheiten der betreffende Armen -Arzt , beziehungsweise Wundarzt , dagegen zu erfüllen hat , ob ein förmlicher Dienstvertrag ab-

geschlossen , auf welche Zeitdauer derselbe eingegangen und ob und welche Kündigungsfrist vorgesehen ist.

Die Ortsvorsteher derjenigen Gemeinden , in welchen Armenärzte oder Wundärzte mit Wartgeld nicht aufgestellt sind,

haben eine Fehlanzeige  einzusenden.
Den 3 . Juli 1873 . - K . Oberamt.

Doll.

Hirsau , Altenstaig und Reuthin.
Aufforderung zu Fatirung des
Kapital -, Renten , Dienst - und Be
rufS -Einkommens auf den 1. Juli
1873 behufs der Bestenrung pro

1873/74
In Gemäßheit des Art . 7 des Gesetzes

vom 19 . Sept . 1852 ( Reg . -Bl . S . 236)
wird behufs der Fatirung des der Be¬
steuerung unterliegenden Kapital -,
Renten - , Dienst - und Berufs - Ein-
kommens auf den 1. Juli 1873  nach¬
stehende Aufforderung erlassen:

l . Die in Art . 2 des Gesetzes vom 19.
Sept . 1852 , beziehungsweise in Art . 2 des
Gesetzes vom 30 . März 1872 bezeichneten
Steuerpflichtigen oder deren gesetzliche Stell¬
vertreter — für die im Ausland sich auf¬
haltenden die aufzustellenden Bevollmächtig¬
ten — " ' erden hiemit aufgefordert,  nach
Maßgabe der gedachten Gesetze und der
Instruktionen zu Vollziehung derfelbn vom

>. Juni 1853 und vom 7 . Juni 1872
' Reg .-Bl . von 1853 S . >71 und Reg .-Bl.
von 1872 S . 197 ff .) an die nach H.. 12
der erstgenannten Instruktion zusammen¬
gesetzte Ortssteuer -Kommission spätestens bis
zum 1. August 1873 , oder wenn die Orts-
fteuer -Kommissiou einen kürzeren  Ter¬
min anzuberaumen für angemessen erach¬
tet , innerhalb dieser  Frist eine Erklä¬
rung abzugeben:

a) ob sie sich am 1 . Juli 1873 im Be¬
sitze steuerbarer Kapitalien und
Renten (Ziff . II . 1 hienach ) befun¬
den haben und wie hoch sich nach dem
Bestände von diesem Tage , welcher
für die Entrichtung der Steuer auf
das ganze Etatsjahr 1873/74 ent-
scheidet , der Jehresertrag beläuft?

d) wie hoch sich ihr Dienst - und Be¬
rufs - Ein kommen  sowohl in fe¬
sten als in veränderlichen Bezügen ( s.
hienach Ziff . II . 2 ) beläuft ? Das
feste ständige Einkommen ist nach dem
Stande vom 1. Juli 1873 , das ver¬
änderliche , wechselnde , nach dem Er¬
gebnisse des Etatsjahrs 1. Juli
1872/73 anzugeben;

o) was sie sonst zur Erläuterung ihrer
Fassion beizufügen für nothwendigi
halten.

II . Nach Art . 1 des Gesetzes vom 19.
Seprbr . 1852 beziehungsweise Art . 1 des
Gesetzes vom 30 . März 1872 unterliegt
der Besteuerung :

1) das Einkommen aus Kapitalien
und Renten und zwar:

a ) der Ertrag aus verzinslichen , im In-
oder Auslande angelegten eigenthüm-
lichen oder nutznießlichen Kapitalien
(verzinslichen Darlehen , Schuld¬
briefen , Staats - oder anderen Obli¬
gationen , Lotterie - Anlehensloosen ) ,
verzinslichen und unverzinslichen Ziel¬
forderungen.

b) Renten , als : Leibgedinge , Leibrenten,
Zeilrenten und vererbliche Renten
jeder Art , insbesondere auch zu Folge
der Bestimmung in Art . II . 1 des
Gesetzes betr . die Grund -, Gebäude-
undGewerbesteusr , vom 28 . April1873,
R .-Bl . S . 127 die reichsschlußmäßi¬
gen Renten ( mit Ausnahme dagegen
der vom Grundertrag abgezogenen
nach H. 22 , Satz 1 des Katasterge¬
setzes vom 15 . Juli 1821 der Gefäll-
steuer unterliegenden Grundgefälle ) ,
übrigens ohne Unterschied , ob die
Renten auf Grundeigenthum oder be¬

stimmte Gefälle ' fundirt sind oder nicht,
ob sie von der Staatskasse , von Kör¬
perschaften oder Privaten gereicht
werden , aus dem In - oder Auslande
fließen , sowie die Entschädigungen,
welche an frühere Berechtigte für ver¬
lorenen Umgeldsbezug oder genoffene
Umgeldsfreiheit , für aufgehobene Kam¬
mersteuern oder aus sonstigen Titeln
gereicht werden , dis von adeligen
Gutsbesitzern an Mitglieder ihrer Fa¬
milien zu entrichtenden Apanagen,
Wittume , Alimente , ebenso Präben-
den und Ordenspensionen , ingleichen
Renten oder Dividenden  aus

auf Gewinn berechneten Aktien Un¬
ternehmungen  und zwar nach Art.
1 Abs . 2 des Gesetzes vom 30 . März
1872 ohne Rücksicht darauf,
ob das betreffende Unterneh¬
men in Württemberg oder
anderswo der Gewerbesteuer
unter liegt.

Einkünfte der vorgenannten Arten , welche
Bezugsquellen außerhalb

Württembergs  fließen , unterliegen nach
Art . 1 Abs . 1 des Gesetzes vom 30 . März
1872 der Besteuerung  in Württemberg
auch dann,  wenn dieselben außerhalb
Württembergs bereits mit einer
Steuer belegt sind;  es darf jedoch
die zum Ansatz kommende auswärtige Steuer
am Jahreserlrag dieser Einkünfte abgezo¬
gen werden , so daß nur der Ueberrest als
steuerbarer Betrag im Sinne des Art . 5
des Gesetzes vom 19 . Sept . 1852 zu be¬
handeln ist.

2) Das Dienst - und Berufs - Ein¬
kommen jeder Art,  insbesondere

s ) aller im Staats -, Hof -, Kirchen -,Schul -,
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Körperschafts - , Gemeinde ' und Stif-
tungsdienst aktiv angestellten oder
verwendeten Personen , der Militär¬
personen , der ausübenden Aerzte,
Rechtsanwälte , immatrikulirte Notare,
Kommissionäre , Makler ( Zensale ) ,
Architekten , Feldmesser , Künstler , Lite¬
raten , der Herausgeber von Zeitschrif¬
ten , der gutsherrlichen Verwalter und
Diener , der Pfleger und Vermögens-
Verwalter aller Art , Geschäftsführer
und Diener von Privatvereinen , der
bei öffentlichen Stellen , bei gewerb¬
lichen Unternehmungen , sowie für Pri-
valdienste aller Art verwendeten männ¬
lichen und weiblichen Gehilfen und
Diener;

b) die Quiescenzgehalte der Civil - und
Militär -Staatsdiener , sowie die Pen¬
sionen oder Ruhegehalts , die Invali¬
den -, Medaillen - , Gnadengehalte und
Unterstützungen , welche einer der zu
lit . a aufgeführten Personen nach dem
Austritt aus dem aktiven Dienstver¬
hältnisse in Beziehung aus ihre frühere
Dienstleistung oder aus gleichemGrunde
deren Wittwen und Waisen von dem
Staate aus einer anderen öffentlichen
Kasse oder von einem Privaten ge-
reicht werden;

überhaupt aller , welche aus per-
(örtlichen Leistungen ei nen der Ge¬
werbesteuer nicht unterworfenen
Erwerb ziehen.  Zu dem steuerbaren
Einkommen gehören auch Taggelder , Hono¬
rare , Gehaltszulagen , Zusatz -Gehalte für
Nebenämter , Belohnungen für Pflegschaften
und Vermögens -Verwaltungen , Antheile
(Tantiemen ) an Gewerbs -Gewinn , Prämien,
begleichen Zinsen oder Renten , welche als
Thaite eines Dienst - oder ähnlichen Einkom¬
mens bezogen werden , dasEinkommen derjeni¬
gen , welche mit der Ausübung der Heilkunde
sich befassen , auch wenn sie gemäß derReichs-
gewerbeordnung den Titel eines Arztes sich
nichts beilegen dürfen ; dagegen gehören nicht
hieher unständige Gratialicn und Geschenke.

Wenn Zinse oder Renten als Theile
eines Dienst - oder ähnlichen Einkommens
bezogen werden , so unterliegen sie der Be¬
steuerung als Dienst - und Berufseinkommen
unter Ziff . 2.

Ul . Nach Art . 2 des Gesetzes vom 30.
März 1872 sind alle Land es an gehört-
gen,  sowie andere Angehörige des
deutschen Reichs  der Einkommenssteuer
insoweit unterworfen , als sie nach dem
Neichsges -. tze wegen Beseitigung der Dop¬
pelbesteuerung vom 13 . Mai 1870 ( Regbl.
von 1871 Nr . 1 Beil . S . 31 ) in Würt¬
temberg zu den direkten Staatssteuern her-
angezogen werden dürfen und nach Pkt . b
des genannten Art . 2 nicht eine Beschrän-
kung stattfindet . Hienach ergibt sich

X . Deutsche Militärpersonen und Civil-
beamte , sowie deren Hinterbliebene sind,
wenn sie aus der württembergischen Staats-
kaffe Gehalt , Pension oder Wartgeld be-
ziehen , für diese Bezüge in Württemberg
ohne Rücksicht auf ihren Wohnsitz steuer-
pflichtig , dagegen sind dieselben , wenn ihnen
solche Bezüge aus der Kasse eines anderen
Bundesstaates zukommen , hieraus , auch
wenn sie in Württemberg wohnen , der dieß-
seitigel , Einkommenssteuer nicht unterworfen.

L . Zn Absicht auf - die  Besteuerung des
sonstigen Dienst - und Berufseinkommens,
mag dasselbe in Württemberg oder außer¬
halb des Landes erworben werden , sowie

des Kapital - und Renteneinkommens , das
aus Württemberg oder anderwärts her
fließt , gelten folgende Bestimmungen:

1) Deutsche , welche in Diensten des
Reichs oder eines deutschen Bundesstaates
stehen , sind , wenn sie ihren dienstlichen
Wohnsitz in Württemberg haben , hier steuer¬
pflichtig , dagegen der diesseitigen Steuer
nicht unterworfen , wenn sie neben einem
Wohnsitz in Württemberg den dienstlichen
Wohnsitz in einem andern Bundesstaat haben.

2 ) Landes - und andere Reichsangehörige
siud diesseits steuerpflichtig , wenn sie

») ihren Wohnsitz in Ŵürttemberg haben
oder

d) in keinem Bundesstaat einen Wohn¬
sitz haben , aber in Württemberg sich
aufhalteu.

3) Abgesehen von Ziff . 1 unterliegen
Ländesangehörige , welche in Württemberg
und außerdem  in anderen Bundesstaaten
einen Wohnsitz haben , diesseits der Steuer,
ebenso Angehörige anderer Staaten des
deutschen Reichs , es sei denn , daß letztere
in Württemberg und außerdem in ihrem
Heimathsstaate einen Wohnsitz haben , in
welchem Falle sie in Württemberg steuer¬
frei bleiben.

4 ) Sind Landes - und andere Reichs¬
angehörige nach Ziff/1 bis 3 steuerpflichtig,
dieselben haben aber noch ein anderwärtiges
Domizil außerhalb des deutschen Reichsge¬
bietes , so , bleiben die in dem Lande des
letzteren ihnen anfallenden Einkünfte von
der diesseitigen Besteuerung ausgenommen.

5 ) Landesangehörige , welche ihren Wohn¬
sitz außer hal  b d e S deu tsch en Reich  e ö
haben , unterliegen nur in Ansehung ihrer
in Württemberg erwachsenden Einküafte der
diesseitigen Steuer , wenn sie nicht in Würt¬
temberg sich aufhalten ( oben Ziff . 2b und4 .)
Haben dieselben zugleich einen Wohnsitz oder
Aufenthalt in einem andern Bundesstaate,
so fällt die diesseitige Besteuerung ganz weg.

0 . Auslä nder,  welche dem Deutschen
Reiche nicht angehören , sind in Ansehung
ihres in Württemberg erwachsenden Ein¬
kommens

s ) wenn sie am Anfänge des Steuer¬
jahrs bereits 6 Monate in Württem¬
berg wohnen , unbedingt,

d ) andernfalls aber bloß dann zu be-
steuern , wenn in dem Heimathland
derselben die Württemberger eine
gleiche oder ähnliche Steuer trifft.

IV . Die nach Ziff . I . 'oben abzugeben¬
den Erklärungen ( Fassioncn)

t ) über das Kapital - und Renten-
Ei » kommen  können entweder mündlich
in das von der Ortssteuer -Kommission zu
führende Aufnahmepcotokoll oder schrift¬
lich  nach den in 17,  Ziff . 1 der In¬
struktion vom 10 . Juni 1853 gegebenen
aus den Fassionsformularien ersichtlichen
näheren Bestimmungen abgegeben werden.
Dagegen sind

2) die Fassionen über das Dienst,
und Berufs - Einkommen  in der Regel
schriftlich  nach dem vorgeschriebenen For-
mular zu übergeben ; es kann aber im
zweiten und dritten Jahr einer Etatsperiode
die Erklärung , daß das Einkommen des
Fatenten dem des Vorjahrs gleich geblieben
sei , auch mündlich  in das Aufnahmepro-
tokoll abgegeben werden.

V . Von der Fassio n s pfli cht be¬
freit sind  bezüglich des oben Ziff . II - 1
bezeichneten Kapital - und Nenten - Ein-
kommens  die im Gesetz Art . 3 4 ». d . § .

genannten Anstalten , die im Gesetz Art . 3
-V. e . erwähnte allgemeine Sparkasse in
Stuttgart und diejenigen , welche in diese
Sparkasse Ersparniß -Einlagen gemacht haben,
hinsichtlich der denselben aus diesen Einla¬
gen zufließenden Zinse , ferner die in Art . 3
4 . k. genannte Kasse des Wohlthätigkeits-
vereins ; sowie bezüglich des Dienst - und
Berufs - Einkommens  dis Landjäger
und die militärischen Forst -, Zollgrenz - und
Steuerschutzwächter und diejenigen Personen,
deren Dienst - und Berufs -Einkommen den
jährlichen Betrag von 20 0 fl . nicht über¬
steigt . ( Einkainmenssteuergesetz Art . 3 L.
s . uich b und Gesetz vom 20 : August 1861,
Reg .-Bl . S . 186 Art . 3 ) . Uebrigens muß
auf etwaiges Anfördern der Ortssteuerkom¬
mission gleichwohl die in ' § . 44, - Abs . 2 der-
Jnstruktion vom 10 . Juni 1853 vorgeschrie¬
bene Anzeige abgegeben werden.

VI . Wenn weitere ( s. Ziff . V . oben)
im Gesetz Art . 3 . 4 . e . k. genannte An¬
stalten , oder wenn Institute der im Gesetz
Art . 3 . 4 . e . cl. k . bezeichneten Art Steuer¬
befreiung anspcechen , deßgleichen , wenn
auf Grund der Bestimmungen im Gesetz
Art . 3 4 . b . ein solcher Anspruch erhoben
werden will , so sind diese mit vollständigen
Nachweisen zu begründenden Ansprüche durch
die Ortssteuerkommission beim Kameralamt
anzubringen . Die den Mitgliedern des
Kapitali  st en Vereins in Stuttgart früher
eingeräumte , seit 1 . Juli 1859 aber auf¬
gehobene Steuerfreiheiten für ihre Einlagen
in diesen Verein bleibt laut der vom K.
Steuerkollegium auf Grund des Art . 1 des
Gesetzes vom 20 . August 1861 ( Reg . - Bl.
5 . 185 ) unterm 1 . Juli 1864 ( Amts -Bl.
S . 85 ) getroffenen Verfügung aufgehoben;
die Mitglieder dieses Vereins werden da¬
her aufgeforderl , die Zinsen aus diesen Ein¬
lagen gleich ihren übrigen Kapitalzinsen zu
satireu . Ebenso haben die Mitglieder der
All gem einenRenlenanstalt  inStutt-
gart die Reuten , welche sie von dieser An¬
stalt beziehen , zu fatiren . und zu versteuern,
da die Nentenauftalt seit 1 . Juli 1860 nur
die nach Abzug der auszubezahlenden Renten
ihr verbleibenden Aktivzinse versteuert , wel¬
ches Verhältniß laut der vom K . Steuer¬
kollegium unterm 9 . August 1864 ( Amts -Bl,
S . 99 ) auf Grund des Art . 1 des Gesetzes
vom 20 . August 1861 getroffenen Verfü¬
gung fortbestehen bleibt . Deßgleichen ha¬
ben dis Einleger iu die mit der Allge¬
meinen Nentenanstalt verbundene Spar-
und D epositenk as se  als Gläubiger
der Rentenanstalt die hieraus zu beziehen¬
den Zinse gleich ihrem sonstigen Kapitul-
und Renten -Einkommen und ebenso haben
die Mitglieder der au die Allgemeine Nen¬
tenanstalt übergegangenelp,sogenannten Rot¬
te nburger Witt wenkasse  ihre dieß-
fälligen Bezüge nach Art . 1. II . b) des
Einkommenssteuergesetzes zu versteuern . .

VII . Wer die Fatirung seines Ein¬
kommens , gänzlich unterläßt, , oder solches
theilweise .verschweigt , wird nach Art . 11
des Gesetzes vom .19 . September 1852 und
§ . 16  der Instruktion vom 10 . Juni 1853
mit Strafe belegt.

Hirsau , den 1. Jule 1873.
Die Kameralämter

Hirsau , Altenstaig und Reuthin.
Calw.

Aufforderung
zur Anmeldung der Hunde.
Unter Beziehung auf die Bekanntma-
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§

i

chung des K. Oberamts ( Wochenblatt vom
21 . und 24 . Juni , Nro . 70 und 71 , werden
sämmtliche Besitzer und Inhaber von Hun¬
den aufgefordert , ihre Hunde nach dem Be¬
sitzstände vom 1. Juli d. I.

am Mittwoch,  den 9. Juli 1873,
Vormittags von 8 — 12 Uhr,

Behufs der Besteurung bei der Aufnahme-
Kommission auf dem Rathhaus anznzeigen.
Wer im Vorjahr im Besitze eines Hundes
war - und jetzt einen solchen nicht mehr
hat , hat gleichwohl die Anzeige wie seither
zu machen.

Zur Nachachtung wird weiter folgendes
bemerkt:

1) Nach dem Finanz -Gesetz, vom 15.
April 1872 beträgt -die Abgabe

in Klasse l . 2 fl. 15 kr. für den ersten
und 4 fl. 30 kr. für jeden weiteren
Hund;

in Klasse II . 4 fl. 30 kr. für den ersten
und 9 fl. für jeden weiteren Hund.

2) Es sind alle am 1. Juli d. I . über
Z Monate alten Hunde anzuzeigen , also auch
die Hunde der im Bezirk wohnenden Aus¬
länder und zwar selbst in dem Falle , wenn
solche anderwärts bereits mit einer Steuer
belegt wären . Bei dieser Anzeige hat der
Besitzer seine Ansprüche auf Lokation in die
niedere Abgabenklusse geltend zu machen.

3) Das Unterlassen der Anzeige eines
zu versteuernden Hundes innerhalb der ver-
statteten 1»tägigen Frist wird mit dem
4fachen Betrag der Abgabe bestraft und es
machen sich dieser Strafe alle diejenigen
Hundebesitzer schuldig, welche erstmals eine
Anzeige zu machen haben , solche aber bis
längstens 15 . Juli unterlassen , ebenso alle
diejenigen in den Aufnahme -Protokollen des
Vorjahrs eingetragenen Hundebesitzer , welche
innerhalb dieser Frist , obwohl sie am 1.
Juli im Besitz eines Hundes waren , die
ihnen zugejandten Anzeigezettel nicht abge¬
geben, noch sonstige Anzeige gemacht haben.

4) Der Besitzstand vom 1. Juli ent¬
scheidet für Entrichtung der ganzen Jahres-
abgabe . Diese Abgabe -st von den Pflich¬
tigen in einer Summe zu bezahlen.

Die Wegschaffung eiues Hundes vor
dem 15. Juli , welchen der Besitzer schon
am 1. Juli inne gehabt , befreit weder von
der Abgave , noch von der gesetzlichen Strafe,
wenn der Hund nicht angezeigt worden
wäre.

5^ Wer nach dem 1. Juli in den Be¬
sitz eines Lundes kommt, hat innerhalb 14
Tagen bei dem Stadtacciseamt Anzeige hie¬
von zu machen. Das Gleiche gilt , sobald ein
Hund , welcher wegen noch nicht erreich- !
ten Alters am 1. Juli unangezeigt geblie¬
ben ist, i .». dieses Alter eintritt.

Den 30 . Juni 1873.
Stadtschultheißenamt.

Haffner , AV.

Forstamt Wildberg.
Revier Hirsau.

Holz -Verkauf.
Freitag, den

11 . Juli , Vormit¬
tags 9 Uhr , im Ad¬

ler zu Simmozheim
aus dem Staatswald
Honig:

4 Rm . eichene
Prügel , M Rm . Nadelholzscheiter , 62 Nm.
dto . Prügel , 5Nm . Abfallholz , 140 buchene
und 2040 Nadelholzwellen.

Revier Schönbronn.

Holz-Verkauf.
Montag,  den 7.

Juli , aus dem Di¬
strikt B,uhler , Abthl.

Buhlerwiese und
Wolssacker:

99 Rm . Nadel-
holzscheiter, 20 Rm.

dto . Prügel , 33 Nm . Anbruch , 2 Rm.
Abfallholz , 105Rm . weißtannene
Rinde  und 400 Abfallwellen.

Zusammenkunft : Morgens 8 Uhr im
Schlag Buhlerwiese auf der Martinsmooser
Straße.

Simmersfeld,
Gerichtsbezirks Nagold.

Liegeuschafts-Verkauf.
-2 In der Verlässenschafts-
lkdsache der verstorbenen Ehe¬

frau des Hirschwirths Kel¬
ler  hier werden die in Nr.

66 und 67 dieses Blattes beschriebenen Ge¬
bäude und Güter am

Montag,  den 14 . d. Mts .,
Vormittags 9 Uhr,

auf dem Rathhaus in Simmersfeld zum
zweiten und wahrscheinlich zum letzten Mal
im öffentlichen Aufstrcich verkauft , wozu
die Kaüfsliebhaber , auswärtige mit Ver¬
mögenszeugnissen versehen , hiemit eingela¬
den werden.

Den 3 . Juli 1873.
K. Amtsnotariat Altenstaig.

Kümmerlen.

Röthenbach.

Jagdverpachtung.
Am Mittwoch,  den

9 . Juli 1873 , Mittags
12 Uhr . wird die Jagd
auf hiesiger Markung
wieder auf 3 Jahre ver¬
pachtet.

Röthenbach , den 5 . Juli 1873.
Schultheißenamt.
Schwämmle.

Weltenschwann.
Schultheißenamts Altburg . .

Pferde -, Kühe - n . Heugras-
Verkauf.

Aus der Gantmasse des Jakob Fried¬
rich W ei m a n n von Weltenschwann werden
am

Montag,  den 7. d< Mts . ,
Mittags 1 Uhr,

in der .Wohnung des Weimann im öffent¬
lichen Aufstreich um baar e Bezahlung ver¬
kauft:

2 Pferde , 2 Kühe und das Heugras von
Z2/« Morgen Wiesen,

wozu Käufer eingeladen sind.
Güterpfleger Keck.

Schultheiß Roller.

Prioat - Anzeigen . .
MG S8 -ST  Ä-:S :STNTSÄ -»
? Calw. ^

Am Sonntag,  den 6 . Juli , ^
y MorgensL - Uhr, . ^
-5 katholischer Gottesdienst . I
rr T : N G n -s sr- « »

Danksagung.
Für die vielen Beweise von

L^ be und Theilnahme bei dem
Hinscheiden unserer geliebten Toch¬
ter Marie , insbesondere für die
vielen Blumenspenden , die zahl¬

reiche Begleitung zu ihrer letzten Ruhestätte,
den erhebanden Gesang an ihrem Grabe,
sowie den Herren Ehrenträgern , sagen wir
unfern tiefgefühltesten Dank.

Bauinspektor Gerber
mit Frau.

Photagraphicempfehlung.
Photograph Münzing  ist nun wie¬

der hier und finden die Aufnahmen statt
von Morgens 9 Uhr bis Nachmittags 4
Uhr . Zu zahlreichem Besuch ladet höf¬
lich ein

der Obige.

VergMng von Erdarlieilcn.
Wir haben 182 Schachtruthen Terrain auszuheben , und laden leistungsfähige

Unternehmer ein , uns ihr Offert hierauf einzureichen.
Calw . 3. Juli 1873.

LclM L ^ L§irsr.
Concordia.

Heute Abend

jährliche Generalversammlung.
Kassenbericht und Neuwahl des Ausschusses.

Zu zahlreicher Betheiligung ladet ein
der Vorhand.

Zmnwaaren-EmpfelMmg
Hiemit mache ich einem verehrlichen Publikum die ergebenste Anzeige , daß ich

mit Bettflaschen , Feldflaschen , Zinnteller rc. gut sortirt bin ; meine Preise sind billig
gestellt, und sehe ich daher geneigtem Zuspruch entgegen.

AchtungsvoM .
KZ. Kir « , Kupferschmied.

Altes Zinn nehme ich zu möglichst guten Preisen an.



Confereiy-Gottesdienste. >
Heute , den 5 . Juli , Abends 8V ^ Uhr , Predigt von Prediger Nu ls en aus Basel.
Samstag,  den 6. Juli , werden wegen Mangel an Raum die Gottesdienste in

der Turnhalle gehalten . Morgens nach 9 Uhr Predigt von L. Rippert,  Direk-
tor der Missionsanstalt in Frankfurt.

Nachmittags um 2 Uhr Liebesfest . Abends 8 Uhr Predigt von W . Schwarz
aus Carlsruhe.

Das Missionsfest am 7. Juli wird ebenfalls in der Turnhalle gefeiert werden.
Beginn Abends 8 Uhr . Missionspredigt von F . Klüßner  aus Neuschoo.

Ferner werden noch Ansprachen gehalten werden von Prediger Pu klitsch , Geb-
hard , Mann , Härle und Steiger.

Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein « « 088.
Nagold.

Most-Verkauf
Ca . 20 Eimer guten Most hat in beliebigen Quantitäten billig abzugeben

LonstLntin Heieüsrt.

Eine große Auswahl
Corsetten, Wattröcke, Steppröcke, Damen- und Kinderschürzen in
Moir6 und Orleans empfiehlt billigst
__ Kr

Mermirthschafts-Pachtgesuch.
Eine größere Brauerei sucht in hiesiger Stadt eine gangbare Bierwirthschaft

oder ein hiezu günstig gelegenes Lokal zu pachten . Gefl . schriftliche Offerte mit Preis¬
angabe beliebe man an die Expedition dieses Blattes zn richten.

Obligationen
6<>/g Württemberg , werden jetzt schon, mit Zinsen -Vergütung bis 1. August eingelöst,
beziehungsweise gegen andere Obligationen rc. umgetauscht bei

Verwaltringsaktnar Ziegler.

Gutes Lagerbier,
die Flasche ä 6 kr., schenkt aus

ÜLtisslsr.
Nächsten Sonntag backt

Laugenbretzcln
Bäcker Weber

in der Insel.
Teinach.

Gewalzte Radreife,
sowie sonstiges flaches und rundes Eisen,
verkauft per Pfund ä 6 kr.

Louis Rall.

Ein heizbares

Zimmer
wird vermiethet ; wo? ist bei der Exped. d.
Blattes zu erfragen.

Ein solides

Mädchen
kann sogleich oder bis Jakobi eintreten;
wo ? sagt die Expedition d. Bl.

Einladung.
Alle unsere werthen Freunde und Be»

kannte erlauben wir uns auf
Sonntag,  den 6. Juli,

zu einem guten Glas Wein zu Wacker
im Tcinachthal freundlichst einzuladen.

Gottlieb Großmann.
Marie Merkle.

In eine größere Stadt der deutschen
Schweiz wird eine tüchtige

von zuverlässigem Charakter gesucht. Gute
Behandlung und ein hoher Lohn werden
zugesichert.

Näheres bei der Exped . d. Bl.
wurde am Mitt«
woch Abend ei-

- — '— - t ne goldene

Damm-Uhr.
Der rechtmäßige Eigenthämer

kann bei der Exped . d. Bl . den Finder er'
fragen.

Calw.
Nächsten Sonntag gibts

iener-Bier,
wozu ergebenst einladet

Chr . Bäuerle,
Geschäftsführer.

Calw.

Fliegenpa- ier,
bester Qualität empfiehlt

C. A. Bub,
Buchbinder.

Von Jakobi an habe ich mein oberes
freundliches

Logis,
bestehend in einer Stube , Stubenkammer,
Küche und einer Kammer zu Holz , zu ver-
miethen.

Tuchmacher Wochele
im Zwin ger.

Eine fleißige

Magd
wird ans Jakobi gesucht; von wem?  ist b^
der Ex pedition d. Bl . zu erfragen. _

Gottesdienste am Sonntag , den 6. Juli :-
Vorm . (Pred .) : Herr Dekan Mezger.
Kinderlehre mit den Söhnen.
Nachm . ( Bibelstdc .) : Herr Helfer Grill.

— Calw . Tagesordnung der Sitzung des K . Kreisstrafgerichts am Dienstag
den 8 . Juli : 1) Vorm . 9 Uhr : Gottfried Fauth,  Lammwirth von Feld-
rennach , OA . Neuenbürg , wegen falscher Anschuldigung . 2 ) Vorm . 10 Ubr : Jo¬
hannes Broß,  Bauer von Oeschelbronn , O .A. Herrcnberg , wegen Fälschung
einer Privaturkunde . 3 ) Nachm . 3 Uhr : Christoph Ge igle,  gew . Linden-
wirth von Tchdnbronn , jetzt m Nagold wohnhaft , wegen falscher Anschuldigung.
4 ) Nachm . 3 Uhr : Johannes Häußler,  Taglöhner von Effringen , O . .i.
Herrenberg , wegen Diebstahls.
— Wien,  2 . Juli . Heute Vormittag um 11 Uhr langte Ihre

Majestät die Königin Olga von Württemberg mit Ihr . Kaiser!. Hoh.
der Großfürstin Vera und Gefolge auf dem Westbahnhofe hier an.
Der österreichische Hof hatte einen großartigen Empfang vorbereitet.
Der Kaiser erschien in Marschallsuniform , die Kaiserin Elisabeth in Begleitung
des Obersthofmeisters und der Obersthosmeisterin . Außrdem waren zum Em-

Redigiri , gedruckt und verlegt von A. Oelschläger.

pfang auf dem Bahnhof die Erzherzoge Albrecht , Karl Ludwig , Ludwig Viktor,
Rainer , Leopold , Josef , der Prinz von Wasa , der Herzog von Sachsen -Weimar
und eine große Zahl hochgestellter Persönlichkeiten , auch ^ die württ . Jurors
mit Präsid . v. Stcinbeis an der Spitze , erschienen . Der kaiserliche Wartsaal
war schön verziert , der Bahnhof mit Teppichen ausgeschlagen , die württembcr-
gischcn Landesfarben wehten . Bei der Einfahrt des Zugs präsentirte die Eh¬
renwache , die Musik spielte die württembergischc Königshymne . Der Kaiser
und die Kaiserin gingen der Königin bis an den Zug entgegen . Der Kaiser
küßte der Königin die Hand , die beiden höchsten Damen umarmten sich mehr¬
mals ; ebenso herzl ch war die Begrüßung mit den Erzherzoginnen Maria und
Clotildc und den Erzherzogen . Die Königin wechselte freundliche Worte mit
Präsident v . Steinbeis und den übrigen Mitgliedern der Ausstcllungskom-
mission . Die Königin fuhr sodann in machtvollem Hofwagen mit der Kaiserin
zur Hofburg . — Der Empfang trug einen durchaus herzlichen , zugleich aber
außerordentlich großartig en Ch arakter , und  schien Ihre Majestät sehr zu freuen.

(Hiezu Nr . 27 de« UnterhaltungSbl .)
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